
Der Hauptmann von Köpenick 
 
Vor einigen Tagen erhielt ich einen Anruf von Dr. Andreas Krone, dem 
Herausgeber des „Historikus Vogtland“: „Wussten Sie, dass der Hauptmann 
von Köpenick auch in Auerbach war?“. Ehrlich zugegeben, das wusste ich 
nicht. Herr Krone Recherchiert gerade für einen Beitrag im „Historikus“ und 
weckte mit seinem Anruf natürlich unsere Neugierde. 
 
Selbstverständlich kannten wir, wie sicherlich auch Viele von Ihnen, die von 
Helmut Käutner 1956 inszenierte Verfilmung des Theaterstücks „Der 
Hauptmann von Köpenick“ mit Heinz Rühmann als brillanten Haupt-
darsteller. Auch Carl Zuckmayers war uns ein Begriff, doch das Leben des 
tatsächlichen „Hauptmann von Köpenick“ mussten auch wir erst 
recherchieren.  
 
  
Friedrich Wilhelm Voigt – Schuhmacher aus Ostpreußen – bekannt als  
Hauptmann von Köpenick 
 
Geboren wurde Wilhelm Voigt am 18. Februar 1849 in Tilsit als Sohn eines Schuhmachers. 
Bereits mit 14 Jahren wurde er aktenkundig wegen Diebstahls zu 14 Tagen Haft verurteilt.  
 
Als Sohn eines Schuhmachers wurde ihm vermutlich keine große Auswahl bei der Wahl seines 
künftigen Berufes gelassen und so schlug auch er diese Ausbildung ein. Seine Wanderjahre führten 
ihn durch weite Teile Pommerns und auch nach Brandenburg.  
 
Zwischen 1864 und 1891 wurde er viermal wegen Diebstahls und zweimal wegen Urkundenfälschung 
verurteilt. Seine Neigung mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen brachte ihm etliche Jahre Gefängnis 
ein. Als er  1890 mit einer Brechstange versuchte, die Gerichtskasse in Wongrowitz zu berauben, 
erhielt er 15 Jahre Zuchthausstrafe. 
 
Nach seiner Entlassung, Anfang 1906, zog Voigt nach Wismar. Hier hatte ihm der Anstaltsgeistliche 
des Zuchthauses eine Gesellenstelle beim Hofschuhmachermeister Hilbrecht verschafft. Obwohl er 
sich „gut führte“, erhielt er nach wenigen Monaten ein polizeiliches Aufenthaltsverbot für das 
Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin. So zog er zu seiner Schwester und deren Mann nach Rixdorf 
bei Berlin und fand in einer Schuhwarenfabrik Anstellung. Doch auch hier eilte ihm vermutlich sein 
Ruf voraus. Bereits im August 1906 wurde ihm auch für den Großraum Berlin ein Aufenthaltsverbot 
erteilt. Das scherte Voigt allerdings wenig. Er zog, ohne sich zu melden, in eine Unterkunft in Berlin. 
Seine Arbeitsstelle behielt er zunächst noch, hatte aber aufgrund seines illegalen Status kaum 
Aussicht auf eine dauerhafte Beschäftigung. 
 
Ob das der Grund für seinen berühmten Coup war? Wie lange mag er dieses Husarenstück, das ihn 
förmlich über Nacht berühmt machte, wohl geplant haben? 
 
Was damals am 16. Oktober 1906 in Köpenick geschah, darüber gibt es viele Geschichten. Doch, 
warum fragen wir nicht ganz einfach die, die in jener Zeit gelebt haben. Voigts Husarenstück 
beschäftigte damals die Welt und natürlich auch unser Städtchen Auerbach. Adolf Gröger berichtete 
mehrmals in der „Auerbacher Zeitung“. Lesen Sie mit uns, was damals „taufrisch“ die Schlagzeilen 
füllte: 
 

Quelle: Wikipedia -   Denkmal 
des Hauptmanns von Köpenick 
vor dem Rathaus Köpenick 



Brachte die „Auerbacher Zeitung“ vom 17. Oktober 
1906 zunächst nur einen kurzen Bericht, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
so war das Geschehen der „Auerbacher Zeitung“ vom 19.10.1906 schon einen ausführlichen Artikel 
wert: 

 
  
  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



  
   

In Vermutungen erging man sich hinsichtlich der Identität des Täters. Am 20. Und 24. Oktober 1906 
wurde vermutet: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Aussage eines Zeugen fanden wir in der „Auerbacher Zeitung“ vom 23.10.1906 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Der damalige Bürgermeister Köpenicks, Dr. Langhans sah sich genötigt, um seine Entlassung zu 
ersuchen, was der Stadtrat mit einer Resolution zu verhindern versuchte. Am 22.10.1906 berichtet 
die „Auerbacher Zeitung“ darüber. 
           

   
 

Erst am 28.10.1906, zwei Tage nach der Festnahme Voigts, berichtete Gröger, dass der 
Bürgermeister in der Stadtverordnetenversammlung vom 27.10. seine Amtsniederlegung 
zurückgenommen habe. Dass er einem Gauner auf dem Leim gegangen war, konnte dieser natürlich 
nicht auf sich sitzen lassen. Dr. Langhans betonte: „…er habe angenommen, einen Geisteskranken 
vor sich zu haben.“ 
 
 

Der Aufenthalt und die Identität des Täters blieben bis zur Festnahme am 26.10.1906 ein Rätsel. Wie 
mag sich Voigt wohl ins Fäustchen gelacht haben, wenn er die diversen Berichterstattungen und 
Vermutungen über seinen Gaunerstreich verfolgte. Ganz Deutschland lachte über den „Hauptmann 
von Köpenick“. Selbst der Kaiser soll unverzüglich einen telegrafischen Bericht über die Affäre 
angefordert  und Voigt laut „Dayly Mail“ als „genialen Kerl“ bezeichnet haben. 
 
Auch der „Auerbacher Zeitung war“  er noch einige Artikel wert. So konnten die Auerbacher am 
25.10.1906 lesen: 
 

 
 

Am 27.10.1906 dann endlich die erlösende Nachricht,      

            
      
 

 
 
 
 
 

der „Köpenicker Kassenräuber“ war entlarvt und 
gefasst. 
 
 
 
 



Am 28.10.1906 folgte nochmals ein ausführlicher Bericht über die Verhaftung und Voigts 
Vernehmung.  
      
Selbst hier schien es Voigt eine wahre Freude zu 
Bereiten, die ihn vernehmenden Beamten vorzu- 
führen. Einem älteren Beamten antwortete er auf die 
Frage, warum er sich denn nicht gleich als Major aus- 
gegeben hätte mit der Gegenfrage: „Haben Sie 
gedient?“ 
Einem Kommissar, der sich verwunderte, dass man nicht 
sofort nach einer entsprechenden Legitimation gefragt 
habe, entgegnete Voigt: 
„Mein Herr – ich kenne Sie nicht. Aber wenn Sie mit 
ihrem Oberregierungsrat und ihrem Präsidenten ge-
kommen wären – meinen Sie, daß ich mich erst auf eine 
lange Auseinandersetzung eingelassen hätte? Ich hätte 
einfach den Soldaten gesagt – packen Sie die Kerls am 
Genick und führen Sie sie ab! – und Sie hätten mal 
sehen sollen, wie schnell Sie hinausgeflogen wären!“ 
 
Auch hätte er sich sehr verwundert und währe  
„beinahe aus der Fassung geraten“, als der „Polizei- 
Inspektor Jäckel ihn um die Erlaubnis gebeten hätte, 
abtreten zu dürfen, weil er – ein Bad nehmen wollte.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Das große Echo in Presse und Kulturmedien, lustige Postkarten, Fotos und Satirische Gedichte 
machten Voigt in ganz Deutschland und über seine Grenzen hinaus auch im Ausland bekannt und 
führten so zu dem bis heute anhaltenden Ruf vom „Hauptmann von Köpenick“.  
 
Am Prozess gegen Voigt nahmen Journalisten aus aller Welt teil. In der „Auerbacher Zeitung“ 
allerdings fand er keinerlei Beachtung. Wilhelm Voigt wurde vom der III. Strafkammer des Land-
gericht II in Berlin „wegen unbefugten Tragens einer Uniform, Vergehens gegen die öffentliche 
Ordnung, Freiheitsberaubung, Betruges und schwerer Urkundenfälschung“ zu vier Jahren Gefängnis 
verurteilt.  Am 16. August 1908 wurde der von Kaiser Wilhelm II. begnadigte Voigt vorzeitig aus der 
Haftanstalt entlassen. 
 
Während seiner Haft wurden die Behörden mit „Fanpost“ in Form von Nachfragen, Grußbotschaften, 
Autogrammwünschen und Ersuchen um Begnadigung aus In- und Ausland förmlich überhäuft. Voigt 
selbst wurden schon während seiner Zeit in der Haftanstalt Tegel hohe Summen für die exklusive 
Vermarktung seiner Geschichte geboten. Gleich am Tag nach seiner Entlassung verewigte der 
geschäftstüchtige Voigt seine Stimme durch eine Grammophonaufnahme. 
 
„Immer größer wurde die Sehnsucht in mir, als Freier unter Freien zu wandeln. Frei bin ich ja nun 
wohl geworden, aber ich wünsche ... und bitte Gott möge mich davor bewahren, noch einmal 
vogelfrei zu werden.“  
 
Gefunden unter www.dradio.de/dlf/sendungen/kalenderblatt/1402351/ , einem Betrag des 
Deutschlandfunk vom 05.03.2011 anlässlich des 80. Jahrestages der Uraufführung von Carl 
Zuckmayers Tragikomödie „Der Hauptmann von Köpenick“. 
 
Dieses Mal musste Voigt keine neuen Straftaten planen. Er war nun bekannt und wusste diesen 
hohen Bekanntheitsgrad auszunutzen, um Geld zu machen. Wie ein Star tingelte er durch 
Deutschland, zeigte sich den Schaulustigen und  Signierte Bildpostkarten. Auch für kleine Ansprachen 
an seine Bewunderer fand er stets Zeit. In unserer heutigen Zeit würde man wohl sagen: Voigt reiste 
auf „Promotions-Tour“ durchs Land und erfreute seine Fans mit Autogrammkarten. 1909 erschien 
das Buch „Wie ich Hauptmann von Köpenick wurde. Mein Lebensbild. Von Wilhelm Voigt, genannt 
Hauptmann von Köpenick.“ 
Im Jahr darauf reiste Wilhelm Voigt sogar nach Kanada und in die USA. Dies soll im März 1910 
gewesen sein. 
 
Vorher allerdings, im Januar 2010, führte ihn seine „Deutschland-Tournee“  auch in das Vogtland. 
Auf seiner Reiseroute stand auch unser Auerbach.  
 
Am 25. Januar 1910 fanden wir auf der Titelseite der „Auerbacher Zeitung“ unter der Rubrik 
„Sachsen“ den folgenden, gelb markierten, Beitrag: 
 

 
  
 
 
     
    
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dradio.de/dlf/sendungen/kalenderblatt/1402351/


Logiert hatte Voigt im Hotel „Kronprinz“ (dem späteren Stadthotel, heute nach einem kurzen 
Zwischenspiel als China-Restaurant geschlossen), einem Haus, das sicherlich seinem 
Geltungsbedürfnis entsprach. 
 

   
 
                                       (Quelle: Bildbestand Stadtarchiv Auerbach) 
 
 
 

Von den Einnahmen seiner Amerika-Tour konnte sich Wilhelm Voigt ein Haus in Luxemburg kaufen. 
Dort verstarb er am 3. Januar 1922. 
 
 
Haben wir Ihre Neugierde geweckt und sie möchten gerne mehr erfahren: 
 
Unter  www.zis-online.com/dat/artikel/2010_3_437.pdf finden Sie einen Beitrag aus der „Zeitschrift 
für Internationale Strafrechtsdogmatik 2010“, mit dem Titel „Der „Hauptmann von Köpenick“ ein 
Hangtäter? – Studie zu einem Urteil des Königlichen Landgerichtes II in Berlin und einem Schauspiel 
von Carl Zuckmayer“ von Prof. Dr. Henning Rosenau, Augsburg.  Als Anhang V finden Sie: „Das Urteil 
des Königlichen Landgerichts II in Berlin vom 1.12.1906. 
 
Sie möchten gerne wissen, wo sich Voigt noch im Vogtland aufgehalten hat, wie ein Auftreten in 
Plauen dokumentiert wurde: Dann empfehle ich Ihnen die Lektüre des nächsten „Historikus 
Vogtland“. Dr. Andreas Krone beschäftigte sich intensiv mit diesem Thema. 
 
Regina Meier 
Leiterin Stadtarchiv Auerbach 
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